
Elternzeitabfrage/Beschäftigungsverbot
Anlage zum Berufsausbildungsvertrag

Vertragsnr. Ausbildungszeit vom    bis  

zwischen dem Betrieb und der/dem Auszubildenden bzw. der/dem Umschüler/in

Betriebsnr. Name

Betriebsname Vorname

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Straße, Nr. Geb.-Datum

PLZ, Ort E-Mail

Ausbildungsberuf

(ggf. Fachrichtung, Schwerpunkt, Wahlqualifikation etc.)

Die Auszubildende / der Auszubildende kann in der Zeit 

      der Elternzeit vom  bis zum  

zur Info: 

      des individuellen Beschäftigungsverbotes vom    bis zum  

zur Info: 

ihren/seinen Verpflichtungen aus dem Ausbildungsvertrag nicht nachkommen. 

Ort Datum

_______________________ _______________________ _____________________
Ausbilder/in (Betrieb) Auszubildende/r Erziehungsberechtigte/r

Hinweise zum Datenschutz: 
https://t1p.de/v2waf     oder:

Handwerkskammer Oldenburg  ·  Theaterwall 32  ·  26122 Oldenburg                 Stand: September 

2025

Das Ausbildungsverhältnis ruht grundsätzlich während der Elternzeit und verlängert sich automatisch, 
damit die vertraglich vereinbarte Ausbildungsdauer absolviert werden kann.

Die Fehlzeiten des individuellen Beschäftigungsverbotes können zu einer Nichtzulassung zur Prüfung 
führen. Das Ausbildungsverhältnis verlängert sich nicht automatisch um diese Zeiten, sondern muss 
beantragt werden.

Wir wünschen eine Verlängerung der Ausbildungszeit über die Dauer des Beschäftigungsverbotes
       ja            nein

https://t1p.de/v2waf
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